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des Natiunalrates X VII. Gesetzgcbullg~pt;l'Iod~ 

A N FRA G E 

der Abgeordneten Dr. PARTIK-PABLE, Dr. STIX, HAUPT, MOTTER 

an den Herrn Bundesminister für Justiz 

betreffend Tierschutz 

Dasösterreichische Strafrecht regelt in seinem § 222 StGB die 

Sankt ionsmöglichkeiten -gegen T ierquälere i. Diese Best immungen 

sind jedoch im Vergleich zu den Bestimmungen ander~r Staaten, 

wie z.B. der Bundesrepublik Deutschland, äußerst dürftig und 

gewährleisten keinesfalls eine entsprechende Ahndung der Tier­

quälerei. Dies insbesondere, als Abs. 1 des genannten Paragraphen 

nur Vorsatz, nicht jedoch grobe Fahrlässigkeit pönalisiert. 

Darüber hinaus fehlt jegliche Regelung bezüglich unnötigen Tötens von 

Wirbeltieren, auch beinhaltet das österreichische Recht keinerlei 

Best immung, wonach einer Person nach ent sprechender Verur,te ilung 

die Haltung von Tieren über einen bestimmten Zeitraum hinaus ver­

boten wird. 

Einem effizienten Tierschutz und dem Wert des Tieres trägt nicht 

nur das Strafrecht nicht Rechnung sondern auch das ABGB nicht. 

Denn auf Grund des § 285 ABGB hat der Oberste Gerichtshof ent~ 

schieden, daß jedes Tier rechtlich eine Sache ist und damit auch 

einen sinkenden Zeitwert hat. Bei Verletzung eines Tieres können 

Rechnungskosten, so wie bei der Beschädigung eines Autos,nur d~rin 

verlangt werden, wenn diese den Zeitwert des Tieres nicht über­

steigen. Von vielen Seiten wird daher eine zusätzliche Bestimmung 

innerhalb des ABGB (etwa ein neuer § 1324 a) vorgeschlagen, nach 

dem derjenige, der eln fremdes Tier verletzt oder tötet, dem 

Eigentümer über dessen Verlangen den Wert der besonderen Vorliebe 

zu ersetzen hat. 

Da die unterfertigten Abgeordneten die Auffassung vertreten, daß 

"einem effizienten Tierschutz und dem Wert des Tieres für den 

Menschen auch vom Gesetz her entsprechend Rechnung getragen werden 

. / ." 
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muß, richten Sle an den Herrn Bundesminister fOr Justiz die 

A n fra g e 

1. Werden Sie elne Erweiterung der Bestimmungen .des § 222 StGB 

- etwa nach Vorbild der BRD - anstreben, nachdem die derzeitigen 

Regelungen im Hiriblick ~uf Tierquälerei und Tötung eine~ 

Tieres unzureichend sind ? 

2. Gibt es seitens Ihres Ressorts Überlegungen zu elner Wle oben 

vorgeschlagenen Änderung des ABGB, wonach ein verletztes oder 

getötetes Tier bei SchadenersatzansprOchen nicht mehr als 

eine Sache mit Zeitwert gelten soll ? 
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